
l"Beiblatt 19~Februar 195,1" 

In Beantwortung einorAnfrage &er Abß~Dr~M i g s c h und Genossen, 

betreffend die Gliederung der Fachschaftsaussohüsse ~~ den philosophisohen 

Fakul täten der östen:'reichischon Uni versi tät,en~ teilt Bu.."ldesministGr für 

Unterricht DrQ R u r des nitg 

Es ist richtig, dass vor den auf Grund der neuen IicvhschiUerschafts­

wahlordnung, nGBI. Nro222/l950, am 24.,1 0 1951 clul'chgeführteri Wahlen an dan 

philosophischen Fakultäten Fachschaftell ffu· Natur-· und Geistoswissenschaften 

und Pharmazeuten bestanden haben" Bei Abfa.ssung des Ent.vurfes der geltenden 

Wahlordnung war von vornherein beabsichtiß't, für je Faku.ltät (Abteilung) 

nur je einen Raohschaftsausschuss zu bilden~ Es wurden ,daher einheitliche 

Fachschaftsausschüsse für die philosophischen Fakultäten vorgesehen, welche 

an der Universität Wie~ aus 6 J ~ der 'Universität Graz u.~d der Univürsität 

Innsbruck aus je 5 Mandataren bestehen~ Von weiteren Unterteilungen wurde 

aogesehen. 

Diese Regelung ~varde im Zuge der Vo~beratung~n auch dem Zentral aus­

schuss der Österreichisch(m Hochschülerschaft zur Stellungnahme mitgeteilt 

und nach dessen Einverständnis in den Ver ordnungs entwurf aufgenommen. Gegen 

diese aus § 6 der Hochschülerschaftswahlordnung ersichtliche Einrichtung 

der Fachschaftsausschüsse wurde sohin von kGiner Seite~ auch nicht seitens 

d.es Zentrala.usschusses o.er Österreichischcll Hochschülerschaft ein Einwand 

erhoben. 

Im übrigen ist anzunehmen, dass sich unter den 6 bzw:.5~'1clataren 

jeweils Angehörige der eingangs a-~eführten 3 Raohrichtungen befinden. Ist dies 

im einzelnem etwa nicht der Fall, bestehen keine Bedenken dagegens dass der 

Vorsitzende des Fachschaftsausschusses bei der Behandlung einzelner Fachfreecn 

Studierende d0r betreffenden Studienrichtung als fa-chliche Berater zuziehto 

Das Bundesministerium für Unterricht ist gerne bereit, anlässlich 

einer allfälligen Novellierung der einscltiägigen Bestimmungen berechtigten 

Wünschen der Österreiohischen Hocb.schülersc.haft R'cchnung zu tragen, -jedooh 

erscheint es angezeigt, zunäoh~t ei!'.mal aus (leI' 'pra.~-i;ischen Anwendu..'lg dar 

derzeit goltG~den Bostimmu.ngon Erfahrungen zu s3.IJIlloln" 
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